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 Veröffentlicht am 26.07.1994

Norm

StGB §74 Z5

StGB §107

Rechtssatz

In aller Regel ist die Ankündigung eines Übels für den Fall der Nichterfüllung einer Voraussetzung, deren tatsächliche

Verwirklichung den Beteiligten zu diesen Zeitpunkt schon bekannt ist, weder objektiv geeignet, dem Adressaten

begründete Besorgnisse einzu ößen, noch läßt sie (insbesondere) auf die Absicht (§ 5 Abs 2 StGB) des Täters

schließen, die Gegenseite in Furcht und Unruhe zu versetzen. Nur besondere Begleitumstände der Äußerung lassen

ausnahmsweise deren Beurteilung als gefährliche Drohung (ungeachtet der Verknüpfung mit einer irrealen Bedingung)

zu.
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